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ïtunbgebung ber jSctjujeijerifc^en Bereinigung für l^eitnatfdjufc unb ber

&argauifd)en Bereinigung für 1|)eimatfd)ufc su ben ^rojetten
fur tin Ärafttuert i^ilbegg^Brugg.
i. jfcfrfteUimg.
Die Vertreter des Heimatschutzes nehmen an, dass die Wirtschaftlichkeit des neuen
Aarekraftwerkes Wildegg-Brugg erwiesen sei und befassen sich daher im folgenden
nur mit seinen Auswirkungen auf die Landschaft und auf deren Bewohner. Schon
im Sommer 1930 hat sich die Jahresversammlung der Schweizerischen Vereinigung
für Heimatschutz in Aarau und Brestenberg über den damaligen Stand der
Angelegenheit orientieren lassen. Eine einlässliche Prüfung der im Sommer 1931
vorliegenden Projekte (Kanalprojekt vom Juni 1931, Horizont 376,86 m, alter Wert,
Uebersichtskarte 1 : 25,000; ferner Stauseeprojekt für Projekt Horizont 373,60 m,
neuer Wert) hat der Vorstand der Schweizerischen Vereinigung für Heimatschutz
in Verbindung mit dem Vorstand der Aargauischen Vereinigung für Heimatschutz
im Sommer dieses Jahres durch seine Organe und durch zugezogene Fachleute

vorgenommen und einen Augenschein in Brugg, auf Vierlinden und im Bad Schinznach
veranstaltet. Nach Anhörung eines Referates von Herrn Grossen, Direktor des

Elektrizitätswerkes Aarau, haben die beiden genannten Heimatschutzverbände
beschlossen, den zuständigen Behörden des Kantons Aargau, den Konzessionsgesuchstellern

und der Oeffentlichkeit die Stellungnahme des Heimatschutzes zu den
bestehenden Projekten für ein Aarekraftwerk Wildegg-Brugg im Interesse der
Allgemeinheit (Artikel 702 Z.-G.-B. und Artikel 22 Bundesgesetz betr. Nutzbarmachung
der Wasserkräfte vom 22. Dezember 1916) bekannt zu geben.

2. €v0cbnis Der Prüfung.
Die Prüfung erstreckte sich auf folgende Hauptgesichtspunkte:
Gesamtanblick der Kraftwerkanlagen und namentlich des Staugebiets; Veränderungen

des Wasserlaufes.

Gestaltung des Pflanzenwuchses (Schachengebiete, Kulturgelände).
Veränderung der bestehenden Siedelungen (besonders Villnachern, Altenburg).
Bad Schinznach und Umgebung.
Felsenschlucht der Aare westlich der Stadt Brugg.
Der Vergleich beider Projekte ergibt folgendes:
A. Stauseeprojekt. Ein Stausee verändert das vertraute, schöne Bild der typischen
Flusslandschaft oberhalb Brugg in hohem Masse. Es ist sehr fraglich, ob die neu
entstehende Wasserfläche einen erfreulichen Anblick bieten wird. Der Lauf der alten
Aare von Wildegg bis Brugg und die den Flusslauf begleitenden, so charaktervollen
Schachenauen und Schachenwäldchen verschwinden völlig aus dem Landschaftsbild.
Durch den See werden 354 ha Land, darunter 138 ha Kulturgebiet (Wiesen, Aecker
und Obstbäume) verschlungen, desgleichen ein Teil des Ortes Altenburg. Das
ehrwürdige, schön gelegene Bad Schinznach wird auf drei Seiten von hohen, nüchtern
wirkenden Dämmen eingeschlossen.

Kundgebung der Schweizerischen Vereinigung für Heimatschuß und der

Aargauischen Vereinigung für Peimatfchutz zu den Projekten
für ein Kraftwert Wildegg-Brugg.
t. Feststellung.
Die Vertreter cies Lleimarschur^es nehmen an, ciass ciie Wirtschaftlichkeit cies neuen
AareKratrverIi.es ^iidegg-örugg erviesen sei unci belassen sicn claner irn foigenclen

nur rnir seinen AusvirKungen auf ciie Landschaft uncl auf cieren öevonner. 8chon
irn 8ommer 19)0 hat siclr clie Jahresversammlung der 8envei?erisciren Vereinigung
für r^eimatscirurt in Aarau unci öresrenberg über cien ciarnaiigen 8rand cier Ange-
legenneir orientieren lassen. Line einlässiiche Prüfung cier im Sommer 19Z1 vor-
liegenden Projekte (KanalprojeKr vom ^uni 19ZI, ?I«ritonr Z/6,86 m, alter ^X/ert.

DebersicbtsKarre 1 : 25,000; ferner ötauseeprojekr für Projekt Llori^onr z/z,60 m,
neuer ^err) nar der Vorstand der 8cnvei?eriscnen Vereinigung für rieimatscnut?
in Verbindung mir dem Vorstand der Aargauischen Vereinigung für Lleimarzchur?
im Pommer dieses Lahres durch seine Organe und durch ^uge^ogene Lachleute vor-
genommen und einen Augenschein in Lrugg, auf Vierlinden und im Lad 8chin?nach
veranstaltet, Nach Anhörung eines Referates von LIerrn (Brossen, OireKtor des

LleKrri^itätsverKes Aarau, haben die beiden genannten r^eimarschuttverbände bc-

schlössen, den Zuständigen Lehörden des Kantons Aargau, den Kon^essionsgesucn-
stellern und der OeffenriichKeit die Stellungnahme des Lleimatschur^es Tu den be-

stehenden Projekten für ein AareKraftwerK ^X/ildegg-örugg im Interesse der Allge-
meinheit (Artikel /O2 ^.-O.-ö. und Artikel 22 Lundesgesett betr, Nut^barmacbung
der Wasserkräfte vom 22. Dezember 1916) bekannt xu geben,

2. Ergebnis der Prüfung.
Oie Prüfung erstreckte sicb auf folgende LIauptgesichcspunKre:
Lesamtanblick der KrafrwerKanlagen und namentlich des 8taugebiets; Veränderun-

gen des ^X/asserlaufes.

Oestaltung des pflanzen wucbses (^cbachengebiete, Kulrurgelände),
Veränderung der bestehenden 8iedelungen (besonders Villnacbern, Altenburg),
Lad 8cbin^nacb und Umgebung.
belsenscblucbt der Aare westlich der 8tadt Lrugg.
Oer Vergleich beider Projekte ergibt folgendes:
A. 5t««5ee/?r«/e^t. Lin Stausee verändert das vertraute, schöne öild der typischen
Llusslandschaft «berbalb örugg in bobem lVlasse. Ls ist sebr fraglich, ob die neu enr-
stebendc Wasserfläche einen erfreuiichen Anblick bieten vird. Oer Lauf der alten
Aare von ^X/iidegg bis örugg und die den Liusslauf begleitenden, so cbaraktervoiien
Hcbachenauen und 8chachenwäldchen verschwinden völlig aus dem Landschaftsbild.
Ourcb den 8ee verden z;4 ha Land, darunter iz8 ha Kulrurgebier (diesen, AecKer
und Obstbäume) verschlungen, desgleichen ein l'eil des Ortes Alrenburg. Oas ebr-

vürdige, schön gelegene öad 8chin?nach vird auf drei leiten von hohen, nüchter,i
wirkenden Dämmen eingeschlossen.



Namentlich aber wird das vorliegende Projekt die einzigartige, von Felsen
eingeschlossene Wasserklus zwischen Altenburg und dem projektierten Maschinenhaus
beim sogenannten Freudenstein in Brugg durch hohe, künstliche Mauern eindämmen
und der Sicht entziehen. Die berühmte Stromenge der Aare bei Brugg wird unwiederbringlich

verunstaltet, und die Schweiz wird um ein unvergleichliches, eigenartiges
Landschafts- und Ortschaftsbild ärmer, ganz abgesehen von den Lärmwirkungen des

Maschinenhauses und des mächtigen Wasserüberlaufes zum Nachteil der
Stadtbewohner.

B. Kanalprojekt. Es verändert das höchst reizvolle Landschaftsbild zwischen Wildegg
und Brugg verhältnismässig wenig; der alte Lauf der Aare bleibt im wesentlichen
bestehen, wenn er auch zeitweilig weniger Wasser führen mag. Die charaktervolle
Flusslandschaft oberhalb Brugg bleibt im ganzen erhalten. Die Schachenauen und
Schachenwäldchen längs der Aare verschwinden nur zum geringen Teil; damit
bleiben auch die Niststätten für die heimische Vogelwelt in genügendem Masse erhalten.

Die schöne, grüne Umgebung von Bad Schinznach bleibt sozusagen unverändert,
namentlich auch die stattliche Allee, die sonst einem öden Damm weichen müsste.

Durch das Kanalprojekt ginge endlich nur etwa ein Viertel des Kulturlandes
verloren, das dem Seeprojekt geopfert werden müsste (rund 38 statt 138 Hektaren),
was aus ethischen Gründen (Erhaltung der Existenzmöglichkeit für eine Reihe von
Familien in Schinznach-Dorf und Villnachern, Vermeidung der erzwungenen
Umsiedelung und Entheimatung dieser Familien) sehr zu wünschen wäre. Vor allem
lässt das Kanalprojekt die Felsenschlucht der Aare im unmittelbaren Weichbild von
Brugg oberhalb des alten Brückenturmes vollständig unangetastet und überliefert damit
der Nachwelt ein wertvolles und originelles Stadtbild am emporsteigenden Aareufer.

3. I&unögebung.
Aus diesen Erwägungen geben der Schweizerische und der Aargauische Heimatschutz
dem Kanalprojekt ganz entschieden den Vorzug vor dem Stauseeprojekt und bitten
die Behörden um einen dahingehenden Beschluss.

Sollte wider Erwarten und gegen den ausdrücklichen Wunsch unserer Vereinigungen
der Aargauische Grosse Rat die untere Gefällstufe Brugg-Lauffohr, wie beabsichtigt
sein soll, in die Konzession einbeziehen und ein dadurch nötig werdendes Stauseeprojekt

genehmigen, so könnte der Heimatschutz nur dann einem Stauseeprojekt
zustimmen, wenn Stauwehr und Maschinenhaus nicht in die Stadt Brugg, sondern in
die Gegend von Altenburg-Umiken zu stehen kämen, was technisch möglich wäre.

Bern und Aarau, den 20. Dezember 1931.

Aargauische Vereinigung für Schweizerische Vereinigung für
Heimatschutz. Heimatschutz.
Der Obmann: Der Obmann:

Karl Ramseyer, Architekt, Aarau. Arist Rollier, Gerichtspräsident, Bern.

Der Schreiber: Der Schreiber:

Ernst Wassmer, Architekt, Aarau. Dr. Ernst Leisi, Frauenfeld.

Namentlich aber wird das vorliegende Projekt clie einzigartige, von Belsen einge-
scblossene ^X/asserKIus ^wiscben Altenburg uncl dem projektierten lVlascbinenbaus
beim sogenannten breudenstein in örugg durcb bobe, Künsrlicbe dauern eindämmen
und der 8icbr enr^ieben. Oie berübmte ötromenge der Aare bei örugg wird unwieder-
bringlicb verunstaltet, und die Zcbwei? vird um ein unvergleicblicbes, eigenartiges
Landscbafrs- und Orrscbafrsbild ärmer, gan^ abgeseben von den Lärmwirkungen des

Vlascbinenbauses und des mäcbrigen ^asserüberlaufes ^um Nacbreil der 8radr-
bewobner.

ö. X«na//irc>/e^t. Ls verändert das böcbsr reizvolle Landscbafrsbild Twiscben ^X/ildegg
und örugg verbältnismässig wenig; der alte Lauf der Aare bleibt im wesentlicben
besreben, wenn er aucb Zeitweilig weniger Nasser fübren mag. Oie cbaraktervolle
Llusslandscbafr oberbalb Lrugg bleibt im ganzen erbalten. Oie öcbacbenauen und
Lcbacbenwäldcben längs der Aare verscbwinden nur ?um geringen Leil; damit
bleiben aucb die Niststätten für die beimiscbe Vogelwelr in genügendem IvL^sse erbal-

ten. Oie scböne, grüne Umgebung von Lad 8cbin^nacb bleibt sozusagen unverändert,
namenrlicb aucb die srarrlicbe Allee, die sonsr einem öden Damm weicben müsste.
Ourcb das KanalprojeKr ginge endlicb nur etwa ein Vierrel des Kulturlandes ver-
loren, das dem ZeeprojeKr geopfert werden müsste (rund z8 statt iz8 LIeKraren),
was aus etbiscben (Gründen (Lrbalrung der Lxisren^möglicbKeir für eine Keibe von
Lamilien in 8cbin^nacb-O«rf und Villnacbern, Vermeidung der erzwungenen Lim-
siedelung und Lntbeimatung dieser pamilien) sebr ^u wünscben wäre. Vor allem
lässr das KanalprojeKr die belsenscblucbr der Aare im unmittelbaren ^X/eicbbild von
Lrugg oberbalb des alten LrücKenrurmes vollständig unangetastet und überliefert damit
der Nacbwelt ein wertvolles und originelles Stadtbild am emporsteigenden Aareufer.

Z. Kundgebung.
Aus diesen Lrwägungen geben der öcbwei^eriscbe und der Aargauische Lleimarscbur^
dem KanalprojeKr gan^ enrscbieden den Vorzug vor dem 8rauseepr«jeKt und bitten
die Lebörden um einen dabingebenden öescbluss.

Zollte wider Lrwarren und gegen den ausdrücklicben Vi^unscb unserer Vereinigungen
der Aargauiscbe (-rosse Kar die untere Oefällsrufe örugg-Lauffobr, wie beabsichtigt
sein soll, in die Konzession einbe^ieben und ein dadurcb nötig werdendes Stausee-

Projekt genebmigen, so Könnte der Ueimatscbu« nur dann einem ötauseeprojekr
Zustimmen, wenn 8rauwebr und lvlascbinenbaus nicbr in die 8tadr örugg, sondern in
die Legend von Altenburg-UmiKen 5u steben Kämen, was recbniscb möglicb wäre,

öern und ^l^r««, den 20. Oe^ember 19Z1.

^«rK««ttc/?e L^erein^««^ /«> 5c/?Wtt?erttc^e I^erckMSxnK /«r
//c?k'rn«r^c/?ttr^. /Ve/m«t^c/?«r^,

Oer Obmann: Oer Obmann:
r?«r/ /vÄmce^er, ArcbiteKt, Aarau. ^r/^c /?c>///er, Oericbtspräsident, öern.

Oer 8cbreiber: Oer 8cbreiber:

r^rmt ^a^^mer, ArcbireKr, Aarau. Or. rlrmr Le/cz, Lrauenfeld.
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